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(54) Verfahren und Vorrichtung zum Schließen einer Faltschachtel während ihrer kontinuierlichen 
Förderung

(57) Es wird ein Verfahren und eine Vorrichtung zum
Schließen einer Faltschachtel (2) während ihrer kontinu-
ierlichen Förderung beschrieben. Die Faltschachtel (2)
weist zwei zueinander parallele Wandungen (5, 6) auf.
An einer Wandung (5) hängt über eine Falzlinie (16) eine
Schließklappe (17) und an dieser über eine weitere Falz-
linie (18) eine einen freien Rand (42) aufweisende Ein-
stecklasche (19). Es ist ein Leitelement zum Anheben
des freien Randes (42) der Einstecklasche (19) relativ
zu der Schließklappe (17) und relativ zu der anderen par-
allelen Wandung (6) der Faltschachtel (2) vorgesehen,

ebenso ein hin- und hergehend angetriebener Stößel
(45) zum Einschieben der Einstecklasche (19) in den In-
nenraum (44) der Faltschachtel (2). Als Leitelement ist
eine Zunge (38) vorgesehen, die relativ zum Innenraum
(44) der Faltschachtel (2) in zwei aufeinander senkrecht
stehenden Richtungen gesteuert angetrieben ist und in
der dazu dritten Richtung entsprechend der Förderrich-
tung (4) der Faltschachtel (2) mit einer Geschwindigkeit
in Förderrichtung (4) bewegt wird, die zumindest in etwa
der Geschwindigkeit der kontinuierlichen Förderung der
Faltschachtel (2)entspricht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zum Schließen einer Faltschachtel während
ihrer kontinuierlichen Förderung. Faltschachteln, wie sie
beispielsweise bei der Verpackung von mit Arzneimitteln
in Tablettenform gefüllten Blisterpackungen eingesetzt
werden, werden als zusammenhängender flachgefalte-
ter Zuschnitt angeliefert, mit einem Aufrichter aufgerich-
tet, so dass die vier Wandungen des Korpus der Falt-
schachtel einen kubischen Innenraum begrenzen. An
den beiden zueinander parallelen Wandungen, die die
vergleichsweise größere Breite aufweisen, hängen übli-
cherweise über Falzlinien Schließklappen. An jeder
Schließklappe hängt über eine weitere Falzlinie eine Ein-
stecklasche. Die beiden Schließklappen einer solchen
Faltschachtel können an einer gemeinsamen Seiten-
wandung (gleichseitige Anordnung) oder an den unter-
schiedlichen einander parallelen Seitenwandungen (ver-
setzte Anordnung) angeordnet sein. In den von den Sei-
tenwandungen nicht abgedeckten Bereich besitzt die
Faltschachtel im aufgerichteten Zustand Öffnungen, die
letztlich durch die umgefalteten Schließklappen ge-
schlossen werden. Dabei werden die Einstecklaschen in
den Innenraum der Faltschachtel eingeführt und gelan-
gen in eine Lage parallel zur Anlage an der Innenwand
der betreffenden Seitenwandungen. Solche Faltschach-
teln weisen neben den Schließklappen auch Seitenklap-
pen oder Staubklappen auf, die vor den Schließklappen
in Schließstellung umgelegt werden.
[0002] Das Schließen der Faltschachtel geschieht zu-
mindest im Bereich einer Öffnung nach dem Einschieben
des Packungsinhalts in die aufgerichtete Faltschachtel.
Üblicherweise wird die Faltschachtel während des
Schließvorgangs getaktet bewegt, d. h. es schließen sich
eine Reihe von Bewegungsphasen aneinander an, die
immer durch eine Stillstandsphase unterbrochen sind.
Das Zusammenwirken von Umlege-, Anlege-, Anstoß-,
Anschlagmitteln und dergleichen auf die betreffenden
Elemente der Faltschachtel geschieht dabei vorzugswei-
se während der Stillstandsphasen der Faltschachtel. Es
gibt aber auch bereits kontinuierlich arbeitende Ver-
schließvorrichtungen in dem Sinne, dass die Faltschach-
teln kontinuierlich, also ohne Stillstandsphasen, geför-
dert werden und hier die Mittel zum Umlegen, Anlegen,
Vorbrechen von Falzlinien, Einschieben der Einsteckla-
sche und dergleichen auf die bewegte Faltschachtel ein-
wirken. Diese Mittel sind immer ortsfest angeordnet, d.
h. sie besitzen keine Bewegungskomponente in Förder-
richtung der Faltschachteln.

STAND DER TECHNIK

[0003] Die US 5,729,964 zeigt und beschreibt ein Ver-
fahren und eine Vorrichtung mit den eingangs beschrie-
benen Merkmalen zum Schließen einer Schachtel mit
offenen Enden durch Falten einer lateralen Schließklap-
pe, an der über eine weitere Falzlinie eine Einstecklasche

hängt. Es ist ein Leitelement vorgesehen, um den
Schachtelinhalt zusammenzudrücken, die zur Einsteck-
lasche parallele Wandung auszubauchen und so zwi-
schen Schachtelinhalt und ausgebachter Wandung ei-
nen Spalt zu bilden, in den die Einstecklasche einge-
schoben werden kann. Als Leitelement ist ein um eine
Achse schwenkbar gelagerter Leittisch vorgesehen, der
von einer Federanordnung niedergehalten wird, so dass
er von einer Nockenschiene gegen die Kraft einer Feder
der Federanordnung angehoben werden kann. Der Leit-
tisch ist als fester Körper ausgebildet und besitzt eine
entsprechende Höhe bzw. Dicke, um den Schachtelin-
halt zusammendrücken zu können und die parallele
Wandung zwecks Spaltbildung auszubauchen. Die Be-
wegungen des Leittisches werden durch Kontakt mit ei-
ner Kurvenbahn gesteuert. Die Anhebung des Leitti-
sches erfolgt bis in eine Stellung oberhalb der Boden-
wandung der Schachtel mit entsprechenden Abstand.
Ein ebenfalls durch eine Nockensteuerung angetriebe-
ner Stößel dient dem Einschieben der Einstecklasche
und dem Umschwenken der Schließklappe. Der Leittisch
wird in den Innenraum der Schachtel eingeführt. Der Stö-
ßel kommt dabei mit dem Leittisch nicht in Kontakt. Ein
Zusammenwirken mit dem Stößel ist somit nicht erkenn-
bar. Die Besonderheit dieser Vorrichtung besteht darin,
dass der Leittisch in den Innenraum der Schachtel unter
Ausbauchen der Bodenwandung und entsprechender
Spaltbildung im Mittelbereich der Faltschachtel zwischen
dem Schachtelinhalt und der Bodenwandung einge-
bracht wird, was nur dann möglich ist, wenn der Schach-
telinhalt dies zulässt. Die Bodenwandung wird also nach
unten ausbauchend verformt, um den Schachtelinhalt
dabei möglichst wenig zu beschädigen, was wiederum
nur dann möglich ist, wenn die Bodenwandung der
Schachtel von unten nicht abgestützt ist, damit die Ein-
stecklasche zwischen der ausgebauchten Bodenwan-
dung und dem Schachtelinhalt in die Schließstellung ein-
geschoben werden kann. Der Stößel kommt auch mit der
Außenseite der Schließklappe in Kontakt, so dass hier
Schleifspuren entstehen können, die das Aussehen der
Faltschachtel beeinträchtigen.
[0004] Ein weiteres Verfahren und eine Vorrichtung ist
aus der EP 1 097 802 A2 bekannt. Die Faltschachteln
werden nach dem Aufrichten getaktet oder kontinuierlich
in Förderrichtung bewegt. Die Mittel zum Vorbrechen der
Falzlinie zwischen Schließklappe und Einstecklasche
sowie zum Einschieben der Einstecklasche und Schlie-
ßen der Faltschachtel sind relativ zur Förderrichtung der
Faltschachteln ortsfest angeordnet. Die Mittel umfassen
Faltelemente, Umlegeelemente, Anlegeelemente, An-
schlagelemente in Form einer Dreieckschiene,
Anstoßmittel in Form einer hin- und hergehend angetrie-
benen Stößelplatte sowie insbesondere einen Leittisch
zum Anheben des freien Rands der Einstecklasche. All
diese Elemente erfüllen insbesondere bei getakteter Be-
wegung der Faltschachteln eine zufrieden stellende Wir-
kung mit entsprechender Leistung der Vorrichtung.
[0005] Wenn diese mechanischen Mittel jedoch in Ver-
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bindung mit kontinuierlich geförderten Faltschachteln
eingesetzt werden, entsteht zwangsläufig Reibung zwi-
schen den Mitteln und den entsprechenden Elementen
der Faltschachteln, an denen diese Mittel angreifen. Da-
bei besteht die Gefahr, dass die aufgerichteten Falt-
schachteln parallelogrammartig verformt werden. Dies
ist insbesondere dann der Fall, wenn der Innenraum der
aufgerichteten Faltschachtel höher als breit dimensio-
niert ist. Auch das Einschieben der Einstecklasche be-
reitet dann Probleme, weil die Schließklappe mit der dar-
an hängenden Einstecklasche in eine Schieflage zu der
Öffnung der Faltschachtel gerät. Zwar ist der freie Rand
der Einstecklasche in der Regel mit Abrundungen ver-
sehen, um dieser Problematik entgegenzuwirken. Die
Leistungsfähigkeit solcher Vorrichtungen ist jedoch be-
grenzt. Bei vergleichsweise kleinen Leistungen ergibt
sich meist eine zufrieden stellende Arbeitsweise, wäh-
rend die aufgezeigten Probleme mit höheren Leistungen
immer mehr und verstärkt auftreten.
[0006] Aus der EP 1 373 072 B1 ist ein Verfahren und
eine Vorrichtung zum Schließen einer Faltschachtel
durch Falten einer Schließklappe bekannt. Die Falt-
schachteln werden getaktet in Förderrichtung bewegt
bzw. stillgesetzt. Die Mittel zum Umlegen, Anlegen, Ein-
schieben von Elementen der Faltschachtel sind zur För-
derrichtung der Faltschachteln ortsfest angeordnet und
werden damit gleichsam quer zur Förderrichtung bewegt
oder zur Einwirkung gebracht. Es sind Falt- und
Anstoßmittel für das Umlegen der Schließklappe und das
Anlegen der Falzlinie zwischen Schließklappe und Ein-
stecklasche an eine als Anschlagmittel wirkende Drei-
eckschiene vorgesehen. Die Anstoßmittel dienen dem
Vorbrechen der Falzlinie zwischen Schließklappe und
Einstecklasche und erfüllen ihre Wirkung außerhalb des
Innenraums der Faltschachtel. In einer weiteren Station
sind zweite Anstoßmittel vorgesehen, die mit einem Leit-
tisch zusammenarbeiten, der um eine in Förderrichtung
sich erstreckende Achse verschwenkbar ist, wobei die
Verschwenkung gegen die Kraft einer Feder erfolgt, in-
dem das Anstoßmittel auf der Oberfläche des Leittisches
aufsetzt. Der Leittisch dient dazu, den freien Rand der
Einstecklasche in eine solche Relativlage anzuheben,
dass er sich oberhalb der parallelen Seitenwandung, in
der Regel der Bodenwandung, der Faltschachtel vor der
zu verschließenden Öffnung befindet. Die Einsteckla-
sche wird aus dieser angehobenen Stellung heraus
durch die Anstoßmittel in den Innenraum der Faltschach-
tel eingeführt. Die Einstecklasche legt sich spätestens
nach dem Abschwenken des Leittisches an die Innen-
wandung der Bodenwandung an. Zwischen den mecha-
nischen Elementen in den einzelnen Stationen und den
Teilen der Faltschachtel, auf die diese Elemente einwir-
ken, entsteht bei der kontinuierlichen Förderung der Falt-
schachteln von einer Station in die nächste Station Rei-
bung. Durch diese Reibung können Schleifspuren an der
Außenseite der Faltschachtel auftreten, die den ästheti-
schen Eindruck beeinträchtigen. Die Leistung einer sol-
chen Verschließvorrichtung mit getakteter Bewegung

der Faltschachteln ist begrenzt.
[0007] Aus der DE 199 35 789 A1 ist ein Verfahren
und eine Vorrichtung zum Schließen von Faltschachteln
bekannt. Auch hier weist die Faltschachtel einen Korpus
und mindestens eine Schließklappe mit Einstecklasche
auf. Es sind verschiedene mechanische Mittel zum An-
legen, Umlegen, Vorbrechen der Falzlinie zwischen Ein-
stecklasche und Schließklappe sowie zum Einschieben
der Einstecklasche in den Innenraum der Faltschachtel
vorgesehen. Diese Mittel arbeiten ausschließlich außer-
halb des Innenraums der Faltschachtel. Zum Umlegen
der Einstecklasche um eine Knickkante einer Dreieck-
schiene und zum Einfädeln der Einstecklasche in den
Korpus werden diese mechanischen Mittel gemeinsam
quer zur Förderrichtung der Faltschachteln bewegt. Die
eingesetzten mechanischen Mittel sind relativ zur För-
derrichtung der Faltschachteln ortsfest angeordnet, wo-
bei es offen bleibt, ob die Faltschachteln getaktet oder
kontinuierlich in Förderrichtung bewegt werden.

AUFGABE DER ERFINDUNG

[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren und eine Vorrichtung zum Schließen einer
Faltschachtel während ihrer kontinuierlichen Förderung
aufzuzeigen, mit denen eine Leistungssteigerung mög-
lich ist. Das Auftreten von Schleifspuren sowie der an-
deren auftretenden geschilderten Probleme soll redu-
ziert bzw. vermieden werden.

LÖSUNG

[0009] Die Aufgabe der Erfindung wird erfindungsge-
mäß mit den Merkmalen des unabhängigen Patentan-
spruchs 1 gelöst.

BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

[0010] Das neue Verfahren zum Schließen einer Falt-
schachtel während ihrer kontinuierlichen Förderung
wendet eine Zunge an. Unter einer Zunge wird - im Ge-
gensatz zu einem Leittisch - ein sehr dünnes Element
verstanden, welches ohne nennenswerte Beschädigung
des Schachtelinhalts in den Spalt zwischen Schachtel-
inhalt und der Wandung, beispielsweise der unteren Bo-
denwandung, eingeschoben werden kann. Die Zunge
kann beispielsweise aus einem Zuschnitt aus Feder-
stahlblech bestehen und eine Dicke von etwa 0,8 mm
aufweisen. Die Zunge kann damit aus in sich elastischem
Material bestehen und/oder jedenfalls geringfügig ela-
stisch gelagert sein, wie es für das Anheben, Einführen
und Absenken der Zunge erforderlich ist. Mit der Ver-
wendung einer Zunge werden zwei Funktionen erreicht.
Zum einen dient die Zunge zum Anheben des freien Ran-
des der Einstecklasche in eine Höhenlage oberhalb der
unteren Bodenwandung. Zum anderen erfüllt die in den
Innenraum der Faltschachtel eingebrachte Zunge Füh-
rungsfunktion für die Einstecklasche beim Schließen der
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Schließklappe in der Zusammenwirkung mit dem Stößel.
Die Zunge verbleibt über einen gewissen Zeitraum und
damit über eine entsprechende Strecke in der Falt-
schachtel. Sie kann während oder nach dem vollständi-
gen Verschwenken der Schließklappe in die Schließstel-
lung aus der geschlossenen Faltschachtel herausgezo-
gen werden. Die dünn und flexibel ausgebildete Zunge
kann selbst dann eingesetzt werden, wenn die Boden-
wandung der Faltschachtel während ihrer kontinuierli-
chen Förderung auf einem Förderband in dem Einwirk-
bereich der Zunge von unten abgestützt ist. Die Einwirk-
bereiche von Zunge und Stößel müssen einander zumin-
dest überdecken. Zunge und Stößel werden während ih-
res Zusammenwirkens mit der Faltschachtel mit einer
[0011] Geschwindigkeit in Förderrichtung bewegt, die
zumindest in etwa der Geschwindigkeit der kontinuierli-
chen Förderung der Faltschachtel auf dem Förderband
entspricht. Auf diese Weise werden Relativbewegungen
zwischen Faltschachtel und Zunge sowie Stößel in För-
derrichtung vermieden oder zumindest reduziert, sodass
z.B. Schleifspuren auf der äußeren Oberfläche der Falt-
schachtel vermieden werden.
[0012] Die Zunge kann vorteilhaft im Innenraum der
Faltschachtel auf die Innenseite der parallelen Wandung
unter Ausnutzung der natürlichen Elastizität einer Falt-
schachtel und ohne nennenswertes Ausbauchen der
parallelen Wandung abgesenkt werden. Wenn als
Schachtelinhalt ein Stapel gesiegelter Blisterpackungen
mit Arzneimittel in der Faltschachtel verpackt wird, ist an
der untersten Blisterpackung ohnehin ein Freiraum vor-
handen, der für die Bewegungen der Zunge im Innern
der Faltschachtel genutzt werden kann.
[0013] Die Zunge wird vorzugsweise erst nach dem
vollständigen Schließen der Faltschachtel aus einem
Spalt zwischen dem Rand der parallelen, nicht nennens-
wert ausgebauchten Wandung und der weiteren Falzlinie
zwischen Schließklappe und Einstecklasche herausge-
zogen. Dies ist auch dann der Fall, wenn die weitere Falz-
linie zwischen Schließklappe und Einstecklasche bei-
dendig angeschnitten ist, wie es für eine Verriegelung
der Einstecklasche an den Staublaschen der Faltschach-
tel sinnvoll ist.
[0014] Vorzugsweise wird die Einstecklasche vor dem
Einschieben in den Innenraum der Faltschachtel um die
weitere Falzlinie zur Schließklappe mit einem Anschlag
und unter Einwirkung von Falt- und Anlegemitteln vorge-
brochen. Das Vorbrechen dient dazu, einen sinnvollen
Kraftangriff der Zunge an der Einstecklasche so vorzu-
bereiten, dass beim Anheben der Zunge die Einheit aus
Schließklappe und Einstecklasche um die Falzlinie der
Schließklappe nicht entgegen der Schließrichtung ver-
schwenkt, sondern der Winkel an der weiteren Falzlinie
zwischen Schließklappe und Einstecklasche weiter ver-
kleinert wird. Am Ende des Vorbrechvorgangs bzw. spä-
testens zu Beginn des Schließvorgangs ergibt sich eine
definierte Winkelstellung zwischen paralleler Wandung,
Schließklappe und Einstecklasche.
[0015] Die Vorrichtung zum Schließen einer Falt-

schachtel während ihrer kontinuierlichen Förderung be-
sitzt als Leitelement die schon beschriebene dünne Zun-
ge, die relativ zum Innenraum der Faltschachtel in zwei
aufeinander senkrecht stehenden Richtungen gesteuert
angetrieben ist. Die dünne Zunge wird zusätzlich auch
in der dazu dritten Richtung entsprechend der Förder-
richtung der Faltschachtel mit einer Geschwindigkeit in
Förderrichtung bewegt wird, die zumindest in etwa der
Geschwindigkeit der kontinuierlichen Förderung der Falt-
schachtel auf dem Förderband entspricht. Die drei an-
gesprochenen Richtungen bzw. die damit festgelegten
Ebenen stehen aufeinander jeweils senkrecht. Die ge-
steuerte Bewegung der Zunge in Höhenrichtung ge-
schieht weitgehend ohne Kontakt zur Faltschachtel. Nur
beim Anheben der Einstecklasche ergibt sich im Rand-
bereich der Einstecklasche ein linienförmiger Kontakt zur
Zunge ohne Beeinträchtigung der Faltschachtel. Die ge-
steuerte Bewegung der Zunge in der Horizontalebene
quer zur Förderrichtung geschieht ohne Kontakt zur Au-
ßenseite der Faltschachtel. Die gesteuerte Bewegung
der Zunge in der Horizontalebene in Förderrichtung ge-
schieht zumindest in etwa mit der Geschwindigkeit der
kontinuierlichen Förderung der Faltschachtel auf dem
Förderband, jedenfalls über eine gewisse Strecke. Was
für die Zunge gilt, gilt im Wesentlichen unverändert auch
für den mit der Zunge zusammenwirkenden Stößel, denn
auch der hin- und hergehend angetriebene Stößel wird
in Förderrichtung der Faltschachtel mit einer Geschwin-
digkeit bewegt, die zumindest in etwa der Geschwindig-
keit der kontinuierlichen Förderung der Faltschachtel
entspricht. Dies ist mindestens punktweise der Fall.
[0016] Vorteilhaft ist eine Mehrzahl von Zungen auf
einem angetriebenen Trägerelement angeordnet. Die
Zungen sitzen auf einem Trägerelement, das die Zungen
zumindest über eine Strecke in Förderrichtung der Vor-
richtung parallel zu einem die aufgerichteten Faltschach-
teln tragenden Förderband bewegt. Als Trägerelement
kommt insbesondere ein Riemen infrage, der um zwei
Rollen umlaufend angetrieben wird. Wenn der Riemen
aus elastischem Material besteht, genügt dies in der Re-
gel für die Höhenbeweglichkeit der Zungen. Die Rollen
sind mit vertikalen Achsen im gleichen Abstand zu dem
Förderband angeordnet und stellen sicher, dass die Zun-
gen die Faltschachtel auf einer definierten Strecke in För-
derrichtung begleiten.
[0017] Weiterhin kann eine Mehrzahl von Stößeln auf
einem angetriebenen Träger angeordnet sein. Der Trä-
ger bewegt die Stößel zumindest bei Erreichen der
Schließstellung der Schließklappe parallel zu dem die
aufgerichteten Faltschachteln tragenden Förderband.
Auch für die Realisierung des Trägers ergeben sich ver-
schiedene Möglichkeiten. Auch der Träger kann als Rie-
mentrieb verwirklicht sein. Auch ein Kreisförderer ist
möglich. Das Trägerelement für die Zungen und der Trä-
ger für die Stößel können zusammengefasst sein oder
aus einem gemeinsamen Element bestehen.
[0018] Es kann eine ortsfeste Gleitbahn zum Anheben
der jeweiligen Zunge und der jeweiligen Einstecklasche
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in eine Höhenlage oberhalb der Bodenwandung der je-
weiligen Faltschachtel vorgesehen sein. Sinnvoll ist es,
wenn die Zungen auf ihrer Unterseite mit je einem ab-
stehenden Nocken versehen sind, sodass das Absenken
der Zungen in der Faltschachtel beim Verlassen des Nok-
kens der Gleitbahn durch eine durch die Nockenhöhe
definierte stufenartige Steuerung möglich ist.
[0019] Es sollte ein gemeinsamer Antrieb für das Tra-
gelement und den Träger vorgesehen sein, der eine feste
getriebliche Verbindung enthält. Dabei ist eine Abstim-
mung auf die Teilungsanordnung der Zungen und der
Stößel erforderlich, damit immer eine Zunge mit einem
Stößel synchron zusammenarbeitet.
[0020] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung er-
geben sich aus den abhängigen Patentansprüchen und
der gesamten Beschreibung. Weitere Merkmale sind den
Zeichnungen - insbesondere den dargestellten Geome-
trien und den relativen Abmessungen mehrerer Bauteile
zueinander sowie deren relativer Anordnung und Wirk-
verbindung - zu entnehmen. Die Kombination von Merk-
malen unterschiedlicher Ausführungsformen der Erfin-
dung oder von Merkmalen unterschiedlicher Patentan-
sprüche abweichend von den gewählten Rückbeziehun-
gen ist ebenfalls möglich und wird hiermit angeregt. Dies
betrifft auch solche Merkmale, die in separaten Zeich-
nungsfiguren dargestellt sind oder bei deren Beschrei-
bung genannt werden. Diese Merkmale können auch mit
Merkmalen unterschiedlicher Patentansprüche kombi-
niert werden.

KURZBESCHREIBUNG DER FIGUREN

[0021] Im Folgenden wird die Erfindung anhand in den
Figuren dargestellter bevorzugter Ausführungsbeispiele
weiter erläutert und beschrieben.

Fig. 1 zeigt Seitenansicht der Vorbrechstation der
Vorrichtung.

Fig. 2 zeigt einen Schnitt gemäß der Linie II-II in Fig.
1.

Fig. 3 zeigt einen Schnitt gemäß der Linie III-III in
Fig. 1.

Fig. 4 zeigt einen Schnitt gemäß der Linie IV-IV in
Fig. 1.

Fig. 5 zeigt einen Schnitt gemäß der Linie V-V in Fig.
1.

Fig. 6 zeigt eine Draufsicht auf wesentliche Elemen-
te der Schließstation.

Fig. 7 zeigt eine Seitenansicht der Schließstation.

Fig. 8 zeigt einen Schnitt gemäß der Linie VIII-VIII
in Fig. 6.

Fig. 9 zeigt das Zusammenwirken zwischen Stößel
und Zunge zu Beginn eines Schließvorgangs
der Schließklappe.

Fig. 10 zeigt einen weiteren Schritt im Bereich des
Schließvorgangs.

Fig. 11 zeigt das Erreichen der Schließstellung der
Schließklappe.

Fig. 12 zeigt die Stellung der Teile nach Beendigung
des Schließvorgangs.

FIGURENBESCHREIBUNG

[0022] Fig. 1 zeigt einen Ausschnitt aus einer bevor-
zugten Ausführungsform der Vorrichtung 1 in Seitenan-
sicht. Die einzelne aufgerichtete Faltschachtel 2 wird auf
einem Förderband 3, welches in Förderrichtung 4 gemäß
dem angegebenen Pfeil angetrieben wird, bewegt bzw.
gefördert. Der Korpus jeder Faltschachtel 2 weist zu-
nächst zwei zueinander parallele Wandungen 5 und 6
auf. Die Wandung 5 stellt die obere Bodenwandung und
die Wandung 6 die untere Bodenwandung der Falt-
schachtel 2 dar, wobei die Faltschachtel mit der Wan-
dung 6 auf dem Förderband 3 aufliegt. Die Faltschachtel
2 weist zwei ebenfalls zueinander parallele Seitenwan-
dungen 7 und 8 auf, die den Korpus der Faltschachtel 2
ergänzen. An den Seitenwandungen 7 und 8 hängen
über nicht näher bezeichnete Falzlinien Staubklappen 9
und 10, die bereits vorangehend durch nicht dargestellte
Mittel in die Schließebene 11 umgefaltet und damit in die
geschlossene Stellung überführt worden sind. Die
Schließebene 11 liegt in der Öffnung, die durch die dem
Betrachter zugekehrten Ränder der Wandungen 5, 6, 7
und 8 gebildet werden. Die Wandungen 5, 6, 7, 8 bilden
einen Grundkörper 12, an dem die Faltschachtel 1 über
[0023] Nocken 13 in einer aufgerichteten rechteckigen
Gestalt gehalten werden. Genauer gesagt besitzt das
Förderband 3 zusätzlich noch ein Deckband 14, welches
synchron zu dem Förderband 3 bewegt wird. Die Falt-
schachtel 2 ist in dem in Fig. 1 links dargestellten Zustand
bereits mit Schachtelinhalt 15 gefüllt, der sich hinter der
Schließebene 11 befindet und nicht näher angedeutet ist.
[0024] Der dem Betrachter der Fig. 1 zugekehrte Rand
der Wandung 5 geht über eine Falzlinie 16 in eine
Schließklappe 17 über, die sich in Fig. 1 in der Ebene
der Wandung 5 befindet. Die Schließklappe 17 geht über
eine weitere Falzlinie 18 in eine Einstecklasche 19 über,
die auf der linken Seite der Fig. 1 ebenfalls in der Ebene
der Wandung 5 angeordnet ist, auf der rechten Seite der
Fig. 1 jedoch nach unten abgewinkelt ist.
[0025] In der Mitte der Fig. 1 ist eine Vorbrechstation
20 angedeutet, durch die die Faltschachteln 2 in der
durch die Nocken 13 aufgerichtet gehaltenen Stellung
hindurchgeführt werden. Die Vorbrechstation 20 dient
dem gezielten Umfalten der Einstecklasche 19 relativ zu
der Schließklappe 17 um die weitere Falzlinie 18. Der
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Vorbrechvorgang ist anhand der Fig. 2 bis 5 entspre-
chend den in Fig. 1 angegebenen Schnittdarstellungen
verdeutlicht.
[0026] Fig. 2 lässt die relative Lage und Anordnung
der Schließklappe 17 relativ zur Wandung 5 und weiter
die relative Anordnung und Lage der Einstecklasche 19
relativ zur Schließklappe 17 erkennen.
[0027] In Fig. 2 ist gleichsam der Einlauf der Vorbrech-
station 20 verdeutlicht. Es ist dort ein angetriebenes Rol-
lenpaar aus einer Rolle 21 und einer Gegenrolle 22 darg-
stellt. Die Rolle 21 wird gemäß Pfeil 23 (Fig. 1) mit einer
Umfangsgeschwindigkeit angetrieben, der der Förder-
geschwindigkeit des Förderbandes 3 und damit der Falt-
schachteln 2 in Förderrichtung 4 entspricht. Jede Falt-
schachtel 2 wird damit im Bereich der Schließklappe 17
zwischen den Rollen 21 und 22 eingeklemmt gefördert
und gleichsam durch diesen Kraftangriff an dieser Stelle
durch die Vorbrechstation 20 geschoben. Dies dient da-
zu, auf jeden Fall eine Schräglage zwischen Schließklap-
pe 17 und dem Grundkörper 12 der Faltschachtel 2 zu
vermeiden. Die Einstecklasche 19 soll zwischen der Dar-
stellung der Fig. 2 und 3 aus der durchgezogenen Stel-
lung in die gestrichelte mit Doppelpunkten versehene
Stellung umgebogen werden. Es schließt sich die weitere
Umbiegung in dieser Richtung gemäß Pfeil 24, wie in
Fig. 3 dargestellt, an. Dabei wird die Schließklappe 17
zwischen einer weiteren Rolle 25, z. B. in Form eines
Kugellagers, und einem Anschlag 26 geführt. Mit der Rol-
le 25, die auf der bedruckten Außenseite der
Schließklappe 17 angreift bzw. Kontakt hat, wird eine
Gleitreibung vermieden. Der Anschlag 26 dagegen kann
ortsfest an der Vorbrechstation 20 vorgesehen sein, weil
der Kontakt des Anschlags 26 mit der Innenseite der
Schließklappe 17 zu keinerlei nennenswerten Beschä-
digungen führen kann. Im Bereich der Vorbrechstation
20 in Förderrichtung 4 sind Falt- und Anlegemittel 27, z.
B. in Form einer ortsfesten Führungsschiene vorgese-
hen, die sich in Förderrichtung 4 durch die Vorbrechsta-
tion 20 mit einer unteren Formkante 28 fortlaufend nach
abwärts erstreckt, so dass letztendlich gemäß Fig. 4 die
Einstecklasche 19 um die weitere Falzkante 18 relativ
zur Schließklappe 17 in eine rechtwinklige Stellung ge-
langt. Würde man an dieser Stelle die Vorbrechstation
20 beenden, so führt das immer vorhandene Auffede-
rungsvermögen solcher umgelegter Klappen, hier der
Einstecklasche 19, dazu, dass der Winkel zwischen
Schließklappe 17 und Einstecklasche 19 wieder größer
als 90° würde, was für die Weiterverarbeitung der Falt-
schachteln während des Schließvorgangs nachteilig wä-
re. Um einer solchen Auffederung entgegenzuwirken,
besitzt der Anschlag 26 eine Ausnehmung 29, die, wie
aus den Fig. 3 bis 5 erkennbar, sich über eine gewisse
axiale Länge erstrecken kann. Das Falt- und Anlagemittel
27 besitzt in Zuordnung zu der Ausnehmung eine Rolle
30, mit der die Einstecklasche 19 um die weitere Falzlinie
18 in eine Winkelstellung vorgebrochen wird, die sich
durch einen kleineren Winkel als 90° zwischen Einsteck-
lasche 19 und Schließklappe 17 kennzeichnet. Die An-

ordnung der Rolle 30 und die Ausbildung der Ausneh-
mung 29 sind so bemessen und aufeinander abge-
stimmt, dass unter Berücksichtigung des Auffedervermö-
gens der Einstecklasche 19 relativ zur Schließklappe 17
nach Verlassen der Vorbrechstation 20 sich zwischen
Schließklappe 17 und Einstecklasche 19 ein Winkel er-
gibt, der etwa 90° ist. Er kann auch etwas kleiner oder
etwas größer als 90° sein.
[0028] Die anhand der Fig. 1 bis 5 dargestellte Vor-
brechstation 20 ist zum Vorbrechen der Falzlinie 18 aus-
gebildet und angeordnet, also eine Einheit aus
Schließklappe 17 und Einstecklasche 19, die an der obe-
ren Wandung 5 hängt. Es versteht sich, dass die ent-
sprechenden Verhältnisse für eine Einheit aus einer
Schließklappe und einer Einstecklasche gelten, die an
der Wandung 6 angeordnet ist, freilich auf der anderen
Seite des Grundkörpers 12 der Faltschachtel 2 (versetzte
Anordnung). Wenn dagegen eine gleichseitige Anord-
nung verwirklicht wird, also an der Wandung 5 beidendig
zwei Einheiten aus Schließklappe und Einstecklasche
hängen, gilt Entsprechendes für die Anordnung einer
zweiten Vorbrechstation 20 in symmetrischer Anordnung
und Ausbildung zu einer Längsmittelebene durch die Mit-
te des Förderbandes 3 gemäß Förderrichtung 4. Für die
Erfindung ist es also letztlich gleichgültig, an welcher
Wandung die zu schließende Einheit aus Schließklappe
17 und Einstecklasche 19 hängt. In allen Fällen müssen
die mit Schachtelinhalt 15 gefüllten Faltschachteln 2
letztlich verschlossen werden.
[0029] Die Fig. 6 bis 8 zeigen eine besonders bevor-
zugte Ausbildung einer Schließstation 31 der Vorrichtung
1, wie sie stromab der Vorbrechstation 20 angeordnet
ist. Dabei kann Fig. 7 die fortgesetzte Seitenansicht der
Fig. 1 darstellen, während Fig. 6 eine Draufsicht von oben
zeigt. Die Schließstation 31 ist in Förderrichtung 4 gese-
hen auf der rechten Seite des Förderbandes 3 angeord-
net. Da solche Faltschachteln 2 in der Regel zwei Ein-
heiten aus Schließklappe 17 und Einstecklasche 19 auf-
weisen, ist in entsprechender symmetrischer bzw. um-
gekehrt symmetrischer Anordnung eine weitere
Schließstation 31 auf der anderen Seite vorgesehen, die
aber hier aus Übersichtlichkeitsgründen nicht dargestellt
ist. Die Fig. 6 und 7 lassen das Förderband 3 erkennen,
welches gemäß Förderrichtung 4 kontinuierlich angetrie-
ben wird. Fig. 6 lässt erkennen, dass das Förderband 3
zwei nebeneinander liegende Riemen besitzt, die jeweils
Nocken 13 tragen, so dass durch einfache Relativver-
stellung der Riemen gegeneinander die Nockenweite
verändert und damit die Vorrichtung auf ein anderes For-
mat von Faltschachteln 2 eingestellt werden kann, wobei
die Faltschachteln 2 dann eine geringere oder größere
Breite im Bereich der Wandungen 5 und 6 aufweisen,
immer im Vergleich zu der Darstellung der Fig. 1 bis 5.
[0030] Die Ausbildung der Schließstation 31 wird
nachfolgend anhand der Fig. 6 erläutert, wobei die Fig.
7 und 8 ergänzend hinzutreten. Die Schließstation 31
besitzt zwei Rollen oder Walzen 32, 33 mit senkrecht zur
Horizontalebene angeordneten Achsen 34, 35. Die Wal-

9 10 



EP 1 717 147 A1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ze 33 ist aus Übersichtlichkeitsgründen nur angedeutet.
Um die beiden Walzen 32 und 33 erstreckt sich ein Trä-
gerelement 36, beispielsweise in Form eines Riemens,
der, wie nachfolgend noch erläutert wird, gemäß Pfeil 37
umlaufend angetrieben wird. An dem Trägerelement 36
sind mit entsprechender Teilung zueinander, abge-
stimmt auf die Teilung der Nocken 13 des Förderbandes
3, Zungen 38 angeordnet, die sehr dünn ausgebildet
sind, beispielsweise als Zuschnitte aus Federstahlblech,
und die im Wesentlichen radial von der Oberfläche des
Trägerelements 36 nach außen vorstehen. Das Träge-
relement 36 wird mit einer Geschwindigkeit angetrieben,
die der Geschwindigkeit des Förderbandes 3 entspricht,
wobei durch eine getriebliche Verbindung sichergestellt
ist, dass jeweils eine Zunge 38 relativ zur Mitte der Tei-
lungen der Nocken 13 an jeder Stelle des Förderbandes
mit je einer Faltschachtel 2 in Wirkverbindung tritt. Die
Zungen 38 können auf ihrer Unterseite je einen nach
unten abstehenden Nocken 39 aufweisen, der mit einer
ortsfesten Gleitbahn 40 zusammenarbeitet. Die Gleit-
bahn 40 ist in ihrem Verlauf von unten nach oben anstei-
gend ausgebildet, so dass die Zungen 38 mit ihren Nok-
ken 39 auf dem Beginn der Gleitbahn 40 aufsetzen, wäh-
rend sie im Bereich des Endes der Gleitbahn so ange-
hoben sind, dass sich die Zungen 38 in einer Höhenlage
oberhalb der Innenseite der unteren Wandung 6 der Falt-
schachtel 2 befinden. Die Zungen 38 besitzen eine ab-
gerundete bzw. symmetrisch abgeschrägte Formge-
bung, so dass sie mit ihrer vorstehenden Spitze oder
Abrundung in den Innenraum 41 einer Faltschachtel 2
eintreten können, und zwar auch bei unterschiedlichen
Formaten von Faltschachteln 2, also bei Faltschachtel-
serien unterschiedlicher Breite der Wandungen 5 und 6.
[0031] Jede Einstecklasche 19 besitzt einen freien
Rand 42, der beim Umlauf der Zungen 38 im Endbereich
der Gleitbahn 40 Kontakt zu den Zungen 38 bekommt
(Fig. 8), so dass die Einstecklasche 19 mit ihrem freien
Rand 42 in eine Höhenlage oberhalb der Innenseite 43
der unteren Wandung 6 angehoben wird und in den In-
nenraum 44 eintritt, wie dies aus Fig. 8 erkennbar ist.
Der Nocken 39 befindet sich dabei noch auf der Gleitbahn
40. Sobald der Nocken 39 jedoch die Gleitbahn 40 ver-
lässt (Fig. 9), bewegt sich die Zunge 38 in dem Innenraum
44 des Grundkörpers 12 der Faltschachtel 2 nach unten,
bis sie auf der Innenseite 43 der Wandung 5 aufsetzt.
Auch dabei ragt die Zunge 38 in den Innenraum 44 des
Grundkörpers 12 der Faltschachtel 2 ein. Die Höhenbe-
weglichkeit der Zunge 38 kann durch eine elastische
Ausbildung der Zungen 38 selbst bewirkt werden und/
oder durch eine gewisse Elastizität ihrer Lagerung an
dem Trägerelement 36.
[0032] Parallel zu den Zungen 38 sind Stößel 45 vor-
gesehen. In der in Fig. 6 dargestellten Ausführungsform
sind drei Stößel 45 auf einem Träger 46 angeordnet. Der
Träger 46 wird ebenfalls gemäß Pfeil 37, allerdings nur
um die Achse 35 angetrieben, wobei die Stößel 45 in der
aus Fig. 6 erkennbaren parallelen Lage geführt werden.
Die mechanischen Mittel, um dies zu bewirken, sind aus

Übersichtlichkeitsgründen im Einzelnen nicht darge-
stellt. Jeder Stößel 45 weist eine einerseits gebogen (Fig.
6), andererseits schräg (Fig. 12) verlaufende Vorderkan-
te 47 auf, die im Bereich der weiteren Falzlinie 18 an der
Einheit aus Schließklappe 17 und Einstecklasche 19 an-
greift und im Zusammenwirken mit der Zunge 38 das
Einschieben der Einstecklasche 19 und das Verbringen
der Schließklappe 17 in die Schließstellung in der Schlie-
ßebene 11 bewirkt. Dieser Vorgang wird aus der Folge
der Zeichnungen der Fig. 8 bis 12 besonders deutlich
erkennbar.
[0033] Insbesondere Fig. 6 lässt erkennen, dass sich
jede Zunge 38 über eine Strecke 48 mit ihrer Spitze in
dem Innenraum 44 des Grundkörpers 12 der Faltschach-
tel hinein erstreckt. Während der Einwirkung der Zunge
38 wird jeweils ein Stößel 45 zusätzlich zur Einwirkung
gebracht, wobei sich der Schließvorgang abspielt, wie
dies durch die Zeichnungsfolge der Fig. 8 bis 12 ange-
deutet wurde. Der Schließvorgang kann in einer Verrie-
gelung der beidendig angeschlitzten Einstecklasche 19
hinter den Staubklappen 9 und 10 enden (Einzelheiten
nicht dargestellt). Auch zu diesem Zweck und dem dazu
erforderlichen Nachdrücken ist die Vorderkante 47 jedes
Stößels 45 schräg geneigt (Fig. 12) ausgebildet.
[0034] Das Absenken der Zungen 38 im Innenraum 44
des Grundkörpers 12 der Faltschachtel 2 kann auch
durch eine ortsfeste Nockenleiste 49 (Fig. 9 und 10) er-
reicht werden, die die Lagerung der Zungen 38 über zwei
senkrechte Bolzen im Rahmen der Elastizität des als Rie-
men ausgebildeten Trägerelements 36 so verbiegt, dass
die Spitze der Zunge 38 im Innenraum 44 auf die Innen-
seite 43 der unteren Wandung 6 der Faltschachtel 2 ab-
gesenkt wird.
[0035] Es kann schließlich ein gemeinsamer Antrieb
50 für das Trägerelement 36 und den Träger 46 vorge-
sehen sein, der über eine Kegelradstufe (Fig. 8) auf die
beiden Elemente übertragen wird. Damit ist von einem
gemeinsamen Antrieb 50 mit feststehender getrieblicher
Verbindung sichergestellt, dass jeweils ein Stößel 45 mit
einer Zunge 38 bestimmungsgemäß mit einer Falt-
schachtel 2 in Wirkverbindung tritt. Es ist aber beispiels-
weise auch möglich, sowohl die Zungen 38 wie auch die
Stößel 45 nur auf einem einzigen gemeinsamen Träger
46 anzuordnen und mit gleichförmigem kreisförmigem
Umlauf zur Einwirkung zu bringen. Im letzteren Fall wird
dann die übereinstimmende Geschwindigkeit der Zun-
gen 38 und Stößel 45 mit der Fördergeschwindigkeit des
Förderbandes 3 in Förderrichtung 4 nur punktweise er-
reicht, d. h. die Strecke 48 schrumpft in einen Punkt, wäh-
rend die in Fig. 6 dargestellte Ausführungsform die Zun-
gen 38 über die Strecke 48 zur Einwirkung bringt, wobei
die Zungen 38 im Bereich der Strecke 48 die überein-
stimmende Geschwindigkeit zu der Fördergeschwindig-
keit des Förderbandes 3 in Förderrichtung 4 aufweist und
hier nur die Stößel 45 punktweise mit übereinstimmender
Geschwindigkeit einwirken. Dies ist durchaus tolerierbar,
da es sich nur um eine geringfügige Differenzgeschwin-
digkeit vor und nach dem angesprochenen Punkt han-

11 12 



EP 1 717 147 A1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

delt, die auch nur eine vernachlässigbare Reibung an
der Außenseite der weiteren Falzkante 18 herbeiführt
und insoweit den Druck auf der Außenseite der Falt-
schachtel 2 nicht beeinträchtigt. Schleifkratzer oder
Schleifspuren wurden hier jedenfalls nicht festgestellt.
Fig. 6 lässt weiterhin erkennen, dass die Zunge 38 erst
nach vollständiger Vollendung der Einschiebebewegung
der Einstecklasche 19 und nach vollständiger Überfüh-
rung der Schließklappe 17 in die Schließstellung aus dem
sich ergebenden Spalt herausgezogen wird, wobei die
Außenkontur des Trägers 46 verhindert, dass die
Schließklappe 17 wieder herausgezogen wird. Deswei-
teren ist die Außenkontur des Trägers 46 mit Ausneh-
mungen versehen, um die nächste ankommende Falt-
schachtel, deren Schließklappe sich noch nicht in der
Schließstellung befindet, nicht zu behindern.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0036]

1 Vorrichtung
2 Faltschachtel
3 Förderband
4 Förderrichtung
5 Wandung
6 Wandung
7 Seitenwandung
8 Seitenwandung
9 Staubklappe
10 Staubklappe
11 Schließebene
12 Grundkörper
13 Nocken
14 Deckband
15 Schachtelinhalt
16 Falzlinie
17 Schließklappe
18 weitere Falzlinie
19 Einstecklasche
20 Vorbrechstation
21 Rolle
22 Gegenrolle
23 Pfeil
24 Pfeil
25 Rolle
26 Anschlag
27 Falt- und Anlegemitte
28 Formkante
29 Ausnehmung
30 Rolle
31 Schließstation
32 Walze
33 Walze
34 Achse
35 Achse
36 Trägerelement
37 Pfeil

38 Zunge
39 Nocken
40 Gleitbahn
41 Innenraum
42 Rand
43 Innenseite
44 Innenraum
45 Stößel
46 Träger
47 Vorderkante
48 Strecke
49 Nockenleiste
50 Antrieb

Patentansprüche

1. Verfahren zum Schließen einer Faltschachtel (2)
während ihrer kontinuierlichen Förderung, wobei die
Faltschachtel (2) zwei zueinander parallele Wan-
dungen (5, 6) aufweist, an einer Wandung (5) über
eine Falzlinie (16) eine Schließklappe (17) und an
dieser über eine weitere Falzlinie (18) eine einen frei-
en Rand (42) aufweisende Einstecklasche (19)
hängt, indem die Einstecklasche (19) entlang der
weiteren Falzlinie (18) relativ zu der Schließklappe
(17) umgelegt, der freie Rand (42) der Einsteckla-
sche (19) relativ zu der anderen parallelen Wandung
(6) der Faltschachtel (2) mit einem Leitelement an-
gehoben und die Einstecklasche (19) mit einem Stö-
ßel (45) in die Faltschachtel (2) eingeschoben wird,
wobei das Leitelement und der Stößel (45) während
ihres Zusammenwirkens mit der Faltschachtel (2)
mit einer Geschwindigkeit in Förderrichtung (4) be-
wegt werden, die zumindest in etwa der Geschwin-
digkeit der kontinuierlichen Förderung der Falt-
schachtel (2) entspricht, dadurch gekennzeichnet,
dass der freie Rand (42) der Einstecklasche (19) mit
einer dünnen Zunge (38) als Leitelement relativ zu
der parallelen Wandung (6) der Faltschachtel (2) an-
gehoben und die Zunge (38) in den Innenraum (44)
der Faltschachtel (2) in der Nähe zu der Innenseite
(43) der parallelen Wandung (6) eingeführt wird,
dass die Einstecklasche (19) mit dem Stößel (45)
unter Führung durch die Zunge (38) in die Falt-
schachtel (2) eingeschoben und die Zunge (38) aus
dem Innenraum (44) der Faltschachtel (2) heraus-
gezogen wird, .

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Zunge (38) im Innenraum (44)
der Faltschachtel (2) unter Ausnutzung der natürli-
chen Elastizität der Faltschachtel und ohne nen-
nenswertes Ausbauchen der parallelen Wandung
(6) auf die Innenseite (43) dieser parallelen Wan-
dung (6) abgesenkt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
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kennzeichnet, dass die Zunge (38) nach dem
Schließen der Faltschachtel (2) aus einem Spalt zwi-
schen dem Rand der parallelen, nicht nennenswert
ausgebauchten Wandung (6) und der weiteren Falz-
linie (18) zwischen Schließklappe (17) und Einsteck-
lasche (19) herausgezogen wird.

4. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Einsteck-
lasche (19) vor dem Einschieben in den Innenraum
(44) der Faltschachtel (2) um die weitere Falzlinie
(18) zur Schließklappe (17) mit einem Anschlag (26)
und unter Einwirkung von Falt- und Anlegemitteln
(27) vorgebrochen wird.

5. Vorrichtung zum Schließen einer Faltschachtel (2)
während ihrer kontinuierlichen Förderung, wobei die
Faltschachtel (2) zwei zueinander parallele Wan-
dungen (5, 6) aufweist, an einer Wandung (5) über
eine Falzlinie (16) eine Schließklappe (17) und an
dieser über eine weitere Falzlinie (18) eine einen frei-
en Rand (42) aufweisende Einstecklasche (19)
hängt, mit einem Leitelement zum Anheben des frei-
en Randes (42) der Einstecklasche (19) relativ zu
der Schließklappe (17) und relativ zu der anderen
parallelen Wandung (6) der Faltschachtel (2) und mit
einem hin- und hergehend angetriebenen Stößel
(45) zum Einschieben der Einstecklasche (19) in den
Innenraum (44) der Faltschachtel (2), insbesondere
nach Anspruch 1, wobei das Leitelement entspre-
chend der Förderrichtung (4) der Faltschachtel (2)
mit einer Geschwindigkeit in Förderrichtung (4) be-
wegt wird, die zumindest in etwa der Geschwindig-
keit der kontinuierlichen Förderung der Faltschach-
tel (2)entspricht, dadurch gekennzeichnet, dass
als Leitelement eine dünne Zunge (38) vorgesehen
ist, die relativ zum Innenraum (44) der Faltschachtel
(2) in zwei aufeinander senkrecht stehenden Rich-
tungen gesteuert angetrieben ist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass auch der hin- und hergehend ange-
triebene Stößel (45) in Förderrichtung (4) der Falt-
schachtel (2) mit einer Geschwindigkeit bewegt wird,
die zumindest in etwa der Geschwindigkeit der kon-
tinuierlichen Förderung der Faltschachtel (2) ent-
spricht.

7. Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Mehrzahl von Zungen
(38) auf einem angetriebenen Trägerelement (36)
angeordnet ist, und dass das Trägerelement (36) die
Zungen (38) zumindest über eine Strecke (48) in För-
derrichtung (4) der Vorrichtung (1) parallel zu einem
die aufgerichteten Faltschachteln (2) tragenden För-
derband (3) bewegt.

8. Vorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche

5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass eine Mehr-
zahl von Stößeln (45) auf einem angetriebenen Trä-
ger (46) angeordnet ist, und dass der Träger (46) die
Stößel (45) zumindest bei Erreichen der Schließstel-
lung der Schließklappe (17) parallel zu dem die auf-
gerichteten Faltschachteln (2) tragenden Förder-
band (3) bewegt.

9. Vorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche
5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass eine orts-
feste Gleitbahn (40) zum Anheben der jeweiligen
Zunge (38) und der jeweiligen Einstecklasche (19)
in eine Höhenlage oberhalb der Bodenwandung (6)
der jeweiligen Faltschachtel (2) vorgesehen ist.

10. Vorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche
5 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass ein ge-
meinsamer Antrieb (50) für das Tragelement (36)
und den Träger (46) vorgesehen ist, der eine feste
getriebliche Verbindung enthält.

11. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Außenkontur des Trägers (46)
derart gestaltet ist, dass sie beim Herausziehen der
Zunge (38) die Schließklappe (17) der Faltschachtel
(2) in ihrer geschlossenen Stellung hält.
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